
Stadt Rheinfelden (Baden) 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 

Gemeinderat der Stadt Rheinfelden (Baden) am 18.05.2017 folgende 

 
 
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung - AbwS) vom 18.12.2014 
  
 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 5 wird wie folgt geändert:  
 

§ 5 
Befreiungen 

 
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 
46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und 
solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die 
öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des 
Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich 
unbedenklich ist. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


